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Zur Fürsorgepflicht des Werkbestellers und den Pflichten eines 
Baustellenkoordinators 
1.	 Bestellt der Bauherr entgegen seinen Verpflichtungen keinen Baustellenkoordinator, trifft 

den Bauherrn selbst die Verantwortung für die dem Baustellenkoordinator vom Gesetz 
zugewiesenen Aufgaben.

2.	D er Anwendungsbereich des § 7 Abs 1 BauKG umfasst Baustellen, auf denen Arbeiten zu 
verrichten sind, die mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Arbeitneh-
mer verbunden sind. Die bloße Tatsache, dass an der Baustelle Absturzgefährdung besteht 
– dies ist bei den meisten Baustellen der Fall – reicht nach dem klaren Wortlaut dieser 
Bestimmung nicht aus.

3.	D er Umfang dieser Fürsorgepflicht richtet sich danach, wie weit sich der Unternehmer in 
einen der Sphäre des Bestellers zuzuordnenden Bereich begibt, in dem er gefährdet ist. Der 
Werkunternehmer, der aufgrund seiner Sachkenntnis wissen muss, dass die Arbeitsstätte 
gefährlich ist, muss sich vor Beginn der Arbeit selbst von den Sicherungsvorkehrungen 
überzeugen.

OGH 29.11.2013, 8 Ob 26/13a
Deskriptoren: Pflichten des Baustellenkoordinators, Fürsorgepflicht 
des Werkbestellers, SiGe-Plan; §§ 3, 6, 7 BauKG; §§ 1157, 1169 ABGB.

Sachverhalt

1. D er Beklagte beauftragte eine Baugesellschaft mit 
Abriss- und Sanierungsarbeiten an einem ihm gehörigen 
Gebäude. Diese Baugesellschaft wurde auch als Baufüh­
rerin und Bauausführende gemeldet. Weder der Beklagte 
noch die Baugesellschaft erstellten einen Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzplan. Sie bestellten auch keinen 
Sicherheits- und Baustellenkoordinator; ebenso wenig 
erfolgte eine Vorankündigung gemäß § 6 des Bauarbei­
tenkoordinationsgesetzes (BauKG).
Die Baugesellschaft war zunächst die einzige Beauftrag­
te und sollte die Abbrucharbeiten durchführen sowie 
Decken und Wände neu errichten. Bis zum Zeitpunkt 
des den Gegenstand des Verfahrens bildenden Arbeits­
unfalls waren nur Arbeitnehmer dieser Baugesellschaft 
auf der Baustelle beschäftigt. Erst nach Fertigstellung 
der beauftragten Arbeiten wurde ein anderes Unterneh­
men mit der Errichtung des Daches und danach ein In­
stallationsunternehmen mit der Herstellung der Hei­
zung, der Sanitäranlagen und der Strominstallationen 
beauftragt. Die einzelnen Unternehmen waren nie gleich­
zeitig auf der Baustelle tätig, sondern nacheinander.
Noch im Zuge der Abrissarbeiten waren am 13.10. 
2008 drei Arbeitnehmer der Baugesellschaft für Ab­
brucharbeiten eingeteilt. Einem Arbeitnehmer wurde 
der Auftrag erteilt, die noch aus fünf Balken bestehen­
den Reste einer Geschossdecke zu entfernen. Er ging da­

bei so vor, dass er quer über diese fünf Balken einen 
Pfosten legte, um so zunächst die drei mittleren Balken 
von oben mit der Motorsäge abschneiden zu können. 
Nachdem er die drei mittleren Balken herausgeschnitten 
hatte, konnte jedoch einer der beiden am Rand liegen­
den Balken das Gewicht nicht mehr tragen, weil er 
morsch war. Der Balken brach und der Arbeitnehmer 
stürzte 2,5 m auf den darunter liegenden Boden. Dabei 
zog er sich Verletzungen zu.
2. D ie klagenden Parteien begehren den Ersatz der von 
ihnen im Rahmen der Unfall- bzw der Krankenversiche­
rung erbrachten sozialversicherungs-rechtlichen Leis­
tungen (medizinische Behandlung, Krankengeld etc) im 
Umfang des Schadenersatzanspruchs des verunglückten 
Arbeitnehmers gegen den Beklagten. Dessen Schadener­
satzansprüche seien gemäß § 332 ASVG auf die Kläge­
rinnen übergegangen. Der Beklagte hafte für die Unfalls­
folgen, weil die als Auflage verwendeten Balken nicht auf 
ihre Tragfähigkeit untersucht worden seien, weil es keine 
schriftliche Abbruchanweisung gegeben habe, weil keine 
Baustellenevaluierung durchgeführt worden sei, weil 
keine Vorankündigung iSd § 6 BauKG erfolgt sei, weil 
kein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt und 
weil kein Planungs- und Baustellenkoordinator bestellt 
worden sei. Letzterer hätte die Gefahren erkennen und 
entsprechende Maßnahmen vorschreiben können. Darü­
ber hinaus entfalte der Werkvertrag zwischen dem Be­
klagten und der Baugesellschaft Schutzwirkungen zu­
gunsten des Arbeitnehmers. Gegen seine daraus resultie­
renden Vertragspflichten zum Schutz des Mitarbeiters 
der Baugesellschaft habe der Beklagte verstoßen.
Der Beklagte beantragte die Abweisung des Klagebegeh­
rens. Auf der Baustelle sei nur das Bauunternehmen be­
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schäftigt gewesen, sodass keine Verpflichtung zu Koor­
dinationsmaßnahmen, insbesondere zur Bestellung ei­
nes Baustellenkoordinators, bestanden habe. Auch die 
Voraussetzungen für die Erstellung einer Vorankündi­
gung seien nicht vorgelegen. Ebenso wenig habe sich der 
Beklagte einer Pflichtverletzung als Bauherr schuldig 
gemacht. Jedenfalls stehe der Unfall in keinem Rechts­
widrigkeitszusammenhang mit allfälligen Verstößen ge­
gen das BauKG. Der verletzte Arbeitnehmer habe sich 
nicht an die ihm erteilten Arbeitsanweisungen (Aufstel­
len eines Gerüstes unterhalb des Balkens) und Schutzan­
ordnungen (Tragen eines Helms) gehalten. Insoweit 
treffe ihn das überwiegende Verschulden.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen

Die Vorinstanzen haben übereinstimmend das Klagebe­
gehren abgewiesen. Es sei weder ein Baustellenkoordi­
nator zu bestellen noch ein Sicherheits- und Gesund­
heitsschutzplan zu erstellen gewesen. Die verschiedenen 
Unternehmen hätten ihre Tätigkeiten nacheinander und 
nicht gleichzeitig auf der Baustelle verrichtet. Es habe 
sich jeweils um in sich geschlossene Tätigkeitsbereiche 
gehandelt, die einander nicht beeinflusst hätten. Die Vo­
raussetzungen nach § 7 Abs 1 BauKG seien daher nicht 
erfüllt gewesen. Die Klägerinnen hätten sich nicht auf 
Umstände berufen, die eine besondere Gefahr im Sinne 
des BauKG begründen würden. Der Beklagte habe auch 
nicht seine Fürsorgepflicht verletzt. Die Fürsorgepflicht 
des Bestellers finde jedenfalls dort ihre Grenze, wo sich 
der fachkundige Unternehmer und seine Erfüllungsge­
hilfen in eine offensichtliche oder nach ihren Fachkennt­
nissen erkennbare Gefahr begeben, statt deren Beseiti­
gung zu veranlassen oder ihr sonst aus dem Weg zu ge­
hen. Wie eine alte Holztramdecke angesichts ihrer Bau­
weise und ihres Erhaltungszustands am geeignetsten 
und am sichersten abzutragen sei, könne ein Bauunter­
nehmen, das derartige Abbrucharbeiten übernehme, 
aufgrund seiner Fachkenntnisse weit besser beurteilen 
als ein Auftraggeber und Bauherr. Auch hier sei nicht 
ersichtlich, inwiefern es zur Beurteilung der Tragfähig­
keit des erst im Zuge der Abrissarbeiten freigelegten 
Balkens eines Einschreitens des Beklagten bedurft hätte.
Die ordentliche Revision wurde vom Berufungsgericht 
mit der Begründung zugelassen, dass es an Rechtspre­
chung des Obersten Gerichtshofs zur Frage fehle, unter 
welchen Voraussetzungen bei einem aufeinanderfolgen­
den Tätigwerden der Arbeitnehmer verschiedener Ar­
beitgeber eine Verpflichtung zur Bestellung eines Bauko­
ordinators bestehe.

Aus den Entscheidungsgründen:

Der Oberste Gerichtshof weist die Revision zurück.

1.1. D ie Revision der Klägerinnen macht vor allem gel­
tend, dass nach dem klaren Wortlaut des § 3 Abs 1 Bau­
KG ein Baustellenkoordinator zu bestellen sei, wenn auf 
der Baustelle gleichzeitig oder aufeinanderfolgend Ar­
beitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig seien. Diese Vor­
aussetzung sei auch dann erfüllt, wenn die Tätigkeitsbe­
reiche der verschiedenen Arbeitgeber in sich abgeschlos­
sen seien. § 3 Abs 1 BauKG stelle sich als Umsetzung der 
Richtlinie 92/57/EWG dar und lasse keine derartige 
Ausnahme von der Verpflichtung zur Bestellung von 
Koordinatoren für Sicherheits- und Gesundheitsschutz 
zu. Im Übrigen stelle der Abriss von Geschossdecken 
und die Errichtung neuer Decken einen massiven Ein­
griff in die Statik des Gebäudes dar, sodass die Arbeit 
des Bauunternehmens sehr wohl die Arbeit der nachfol­
genden Arbeitgeber beeinflusst habe.
1.2. D ie vom Berufungsgericht als erhebliche Rechts­
frage iSd § 502 Abs 1 ZPO qualifizierte Frage, ob unter 
den hier gegebenen Voraussetzungen iSd § 3 Abs 1 Bau­
KG „aufeinanderfolgend Arbeitnehmer mehrerer Ar­
beitgeber“ auf der Baustelle tätig waren und daher ein 
Baustellenkoordinator zu bestellen war, bedarf hier aber 
aus folgenden Überlegungen keiner Klärung:
Bestellt der Bauherr entgegen seinen Verpflichtungen 
keinen Baustellenkoordinator, trifft den Bauherrn selbst 
die Verantwortung für die dem Baustellenkoordinator 
vom Gesetz zugewiesenen Aufgaben (vgl etwa 7 Ob 
17/09i; RIS-Justiz RS0015253). Entscheidend ist daher 
hier die Frage, ob einem Baustellenkoordinator im vor­
liegenden Fall eine Verletzung des Pflichtenkatalogs des 
BauKG als Schutzgesetz zugunsten der Arbeitnehmer 
iSd § 1311 ABGB (RIS-Justiz RS0119450) vorzuwerfen 
wäre.
Dazu wurde aber im erstgerichtlichen Verfahren kein 
konkretes Vorbringen erstattet. Die Klägerinnen haben 
im Wesentlichen nur vorgebracht, dass ein Baustel­
lenkoordinator die Gefahren erkennen und „entspre­
chende Maßnahmen“ hätte vorschreiben können. Dass 
die hier vom Verletzten gewählte Vorgangsweise, zur 
Entfernung der erst im Zuge der Abrissarbeiten freige­
legten Balken nicht ein Gerüst zu verwenden (wie ihm 
– jedenfalls nach dem Vorbringen der Beklagten – aufge­
tragen wurde), sondern einen Pfosten über die Balken zu 
legen und von diesem aus die innen liegenden Balken 
mit der Motorsäge abzuschneiden, ein angeordneter 
und geplanter Arbeitsvorgang gewesen wäre, behaupten 
auch die Klägerinnen nicht. Nur ausgehend davon 
könnte aber der einzige konkret in diesem Zusammen­
hang im erstgerichtlichen Verfahren erhobene Vorwurf, 
dass das Auflager der abzureißenden Balken vor deren 
Abriss noch zu prüfen gewesen wäre, relevant sein. Dem 
Baustellenkoordinator obliegt nicht die laufende Über­
prüfung der einzelnen Arbeitnehmer im täglichen Ar­
beitsablauf; vielmehr hat er auf die Baustelle selbst, auf 
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die Baustelleneinrichtung und auf die Koordination und 
Zusammenarbeit der einzelnen Unternehmen zu achten 
sowie sicherzustellen, dass die relevanten Arbeitneh­
merInnenschutzvorschriften eingehalten werden (zu den 
Pflichten des Baustellenkoordinators siehe im Detail 1 
Ob 233/03a).
Welche konkreten Maßnahmen ein Baustellenkoordina­
tor nach dem BauKG im Rahmen seines Pflichtenkreises 
hier hätte treffen müssen, deren Unterlassung für den 
Unfall kausal war (vgl zur Behauptungs- und Beweislast 
des Geschädigten etwa 7 Ob 17/09i), wurde hier nicht 
behauptet und ist auch aus dem festgestellten Sachver­
halt nicht ersichtlich. Damit kommt aber der Frage, ob 
überhaupt ein Baustellenkoordinator zu bestellen gewe­
sen wäre, keine entscheidende Bedeutung zu.
2.  Zur behaupteten Verletzung des § 7 Abs 1 BauKG 
betreffend einen Sicherheits- und Gesundheitsplan, ist 
das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass im erst­
gerichtlichen Verfahren kein ausreichendes Vorbringen 
zur Anwendbarkeit dieser Bestimmung erstattet wurde. 
Die Interpretation des Parteienvorbringens und die Be­
urteilung, ob zu einer konkreten Frage ausreichendes 
Vorbringen erstattet wurde, ist regelmäßig eine Frage 
des Einzelfalls und stellt dementsprechend grundsätz­
lich keine Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO dar. Eine 
unvertretbare Beurteilung des Vorbringens der Kläge­
rinnen zu den Voraussetzungen des § 7 Abs 1 BauKG 
vermag die Revision nicht aufzuzeigen:
Der Anwendungsbereich des § 7 Abs 1 BauKG umfasst 
– soweit hier noch von Interesse – Baustellen, auf denen 
Arbeiten zu verrichten sind, die mit besonderen Gefah­
ren für Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer 
verbunden sind. Richtig ist, dass § 7 Abs 2 Z 1 BauKG 
in diesem Zusammenhang unter anderem auf die „Ge­
fahr des Absturzes“ abstellt, „wenn diese Gefahr durch 
die Art der Tätigkeit, die angewandten Arbeitsverfahren 
oder die Umgebungsbedingungen auf der Baustelle er­
höht wird, wie Arbeiten im Verkehrsbereich oder in der 
Nähe von Gasleitungen“. Die bloße Tatsache, dass an 
der Baustelle Absturzgefährdung besteht – dies ist bei 
den meisten Baustellen der Fall – reicht daher nach dem 
klaren Wortlaut dieser Bestimmung nicht aus. Die 

Rechtsauffassung, zu den Voraussetzungen des § 7 Bau­
KG fehle es an ausreichendem Vorbringen der Klägerin, 
stellt keine unvertretbare, vom Obersten Gerichtshof 
aufzugreifende Fehlbeurteilung dar. Aus dem in der Re­
vision hervorgehobenen Umstand, dass die Vorgangs­
weise des Verletzten gefährlich war, kann jedenfalls für 
sich allein nicht auf das Vorliegen der in § 7 Abs 2 Z 1 
BauKG genannten qualifizierten Arbeitsverfahren oder 
Umgebungsbedingungen geschlossen werden.
3. L etztlich wendet sich die Revision gegen die Rechts­
ansicht des Berufungsgerichts, dass der Beklagte seine 
Fürsorgepflichten als Werkbesteller nicht verletzt habe.
Die dazu angestellten ausführlichen Überlegungen des 
Berufungsgerichts stellen die maßgebende Rechtslage 
und die dazu ergangene Rechtsprechung des Obersten 
Gerichtshofs vollständig und zutreffend dar. Die An­
wendung dieser Grundsätze auf den jeweiligen Einzel­
fall verwirklicht – von Fällen krasser Fehlbeurteilung 
abgesehen – keine die Zulässigkeit der Revision recht­
fertigende erhebliche Rechtsfrage. Eine unvertretbare 
Fehlbeurteilung durch das Berufungsgericht zeigt die 
Revision nicht ansatzweise auf: Zwar trifft es zu, dass 
auch der Besteller verpflichtet ist, den Unternehmer auf 
Gefahrenmomente hinzuweisen, wenn diese für den  
Unternehmer schwer zu erkennen sind (RIS-Justiz 
RS0021799). Der Umfang dieser Fürsorgepflicht richtet 
sich danach, wie weit sich der Unternehmer in einen der 
Sphäre des Bestellers zuzuordnenden Bereich begibt, in 
dem er gefährdet ist. Der Werkunternehmer, der auf­
grund seiner Sachkenntnis wissen muss, dass die Ar­
beitsstätte gefährlich ist, muss sich vor Beginn der Ar­
beit selbst von den Sicherungsvorkehrungen überzeugen 
(RIS-Justiz RS0021812; RS0021799; 8 Ob 40/10f 
mwN). Die Rechtsauffassung des Berufungsgerichts, 
dass die für den Abbruch von im Zuge von Abrissarbei­
ten freigelegten Balken zu wählende Vorgangsweise 
vom Bauunternehmer viel besser beurteilt werden kann 
als vom Bauherrn, ist alles andere als unvertretbar. Un­
vertretbar ist vielmehr die Auffassung, der Bauherr müs­
se das Fachunternehmen in einem derartigen Fall vor 
möglichen Gefahren warnen und zu sicherer Vorgangs­
weise anleiten.

Anmerkung  
Von Hermann Wenusch

§ 3 Abs 1 BauKG lautet: „Werden auf einer 
Baustelle gleichzeitig oder aufeinanderfol-
gend Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber tä-
tig, so hat der Bauherr einen Planungskoordi-

nator für die Vorbereitungsphase und einen 
Baustellenkoordinator für die Ausführungs-
phase zu bestellen“. Tatsächlich stellt sich oft 
die Frage, wie denn ein Bauherr wissen soll, 
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ob mehrere Arbeitgeber auf der Baustelle 
tätig sind – schließlich kann ja jeder Bau­
unternehmer Subunternehmer beschäfti­
gen, ohne den Bauherrn zu informieren 
oder gar zu fragen. (Im Regelfall leichter ist 
wohl die Frage zu beantworten, ob „aufei­
nanderfolgend“ mehrere Arbeitgeber tätig 
werden, obwohl sich auch da im Einzelfall 
Abgrenzungsfragen stellen können.)
Der OGH konnte gegenständlich die Lö­
sung der Frage, ob ein Baustellkoordina­
tor zu bestellen war, vermeiden, weil gar 
kein Verstoß gegen eine Pflicht eines al­
lenfalls bestellten Baustellenkoordinators 
gegeben war.

Trotzdem wird auch bei dieser Entschei­
dung die Schwäche des BauKG offen­
sichtlich, mit welchem bloß die Baustel­
lenrichtlinie 92/57/EWG „abgekupfert“ 
wurde, statt dass deren Regelungsinhalte 
in das österreichische Recht übernom­
men wurden. So besteht das BauKG als 
Fremdkörper in der hiesigen Rechtsord­
nung, wo es mit anderen Gesetzen – zB 
dem ABGB (Stichwort: Fürsorgepflicht 
des Werkbestellers) und dem ANSchG – 
kollidiert. Und die Praktiker rätseln über 
den Umfang der sie treffenden Pflichten 
…

Verjährung von vereinbarten Teilzahlungen und bei Zusätzen 
1.	 Wann ein Werk „in gewissen Abteilungen“ errichtet wird, entscheiden der Parteiwille und 

die Übung des redlichen Verkehrs.
2.	 Ein Werk „in Abteilungen“ wird dann vorliegen, wenn der einzelne Teil als selbständiges 

Werk angesehen werden kann. Eine solche liegt auch dann nahe, wenn die Werkerstellung in 
Etappen durchgeführt wird, die jede für sich für den Besteller sinnvoll ist.

3.	D ie Berechnung des Entgelts nach Arbeitsstunden oder sonstigen Einheiten rechtfertigt die 
Annahme eines Werks in Abteilungen nicht; es kann in diesem Fall dennoch eine als Einheit 
zu bewertende Gesamtleistung vereinbart sein.

4.	 Bei vereinbartem Pauschallohn beginnt die Verjährung mit Vollendung (Übernahme) des 
Werks zu laufen; eine gesonderte Rechnungslegung ist nicht erforderlich.

5.	Z ahlungen nach prozentuellem Baufortschritt sind vertraglich vereinbarte Akontozahlun-
gen, welche die Fälligkeit und damit die Verjährung des Werklohns nicht berühren.

6.	 Eine gesonderte Verjährung von Teilrechnungen kommt nur insoweit in Betracht, als der 
Unternehmer durch Zeitablauf den Anspruch auf Abschlagszahlungen verliert. Auch ver-
jährte Teilrechnungen können aber in die Schlussrechnung aufgenommen und innerhalb der 
für diese geltenden Verjährungsfrist geltend gemacht werden.

7.	D as Architektenhonorar ist grundsätzlich erst nach Erbringung aller vertraglichen Leistun-
gen zu entrichten.

8.	A ngesichts einer besonders engen Nahebeziehung zwischen dem ursprünglich vereinbarten 
Werk und später beauftragten Zusatzleistungen kann nach dem Parteiwillen und der Übung 
des redlichen Verkehrs nicht vom Vorliegen selbständiger Teilleistungen, die einer gesonder-
ten Verjährungsfrist unterliegen, ausgegangen werden.

OGH 25.3.2014, 10 Ob 12/14h
Deskriptoren: Werkvertrag, Fälligkeit, Teilzahlungen, Vorschuss, 
Verjährung; §§ 1152, 1170, 1486 ABGB.

Sachverhalt

Die beklagte Partei schloss mit der klagenden Partei am 
22.12.2004 einen Architektenwerkvertrag über das 
Bauvorhaben „R“, Baustufen II und III (Erweiterung ei­
nes Möbelhauses). Am 11.5.2006 erteilte die zuständige 
Behörde die Benützungsbewilligung.
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